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N a c h r i c h t  

von der 

Entstehung, Verfassung und Fortgang 

der Sozietät. 

E n t s t e h u n g .  

ie Erfahrung hat den Nutzen der patriotischen Gesell­

schaften, welche die Oekonomie und andere Zweige der 
Gemeinnützigkeit zum Gegenstand ihrer Bemühungen ma­
chen, außer Zweifel gesetzt. Dieses allein wäre hinrei­
chend um die Errichtung solcher Gesellschaften in jedem 

lande zu rechtfertigen. In unserm Vaterlande ist eine 

solche Sozietat Bedürfniß. Denn, obschon unsre Landes­
kultur seit einiger Zeit betrachtliche Fortschritte gethan hat, 

so ist sie doch noch vielen Verbesserungen unterworfen. 

Besonders wäre es bey unfrer geringen Menschenzahl zu 
wünschen, daß eine zweckmäßige Ausbreitung und Anwen­

dung mechanischer und anderer Kenntnisse uns in den 

Stand setzte die Menschenhände bey unsrer Wirthschast zu 

ersparen, um die Manusacturen und Fabriken besser empor 

zu bringen. 

Diese Betrachtungen soderten schon lange her die 

livlandischen Patrioten auf, sich in eine Gesellschaft zu ver­
einigen, um an die Verbesserung der Gewerbe, an die 
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Beförderung von jeder Art nützlicher Industrie zu arbei­

ten. Dieser Gegenstand kam natürlicher Weife unter eini­
gen Männern bald zur Sprache. Allein es wäre aus 
Mangel an hinlänglichen Mitteln noch lange bey dem pa­

triotischen Wunsche geblieben, wenn nicht, zum Glücke 

dieser guten Sache, einer unsrer Mitbürger die Nützlich­
keit einer solchen Anstalt mit außerordentlicher Wärme ge­

fühlt, und dabey die Mittel besessen hätte, den allgemei­

nen Wunsch in Würklichkeit umzufchassen. 
Dieser Mann wor der Rath Herr Peter Hein­

rich von Blankenhagen. Er hatte das so seltene 

Gefühl, daß das Vaterland, in welchem Er sein und sei­
ner Familie Wohlstand gegründet hatte, einige Foderung 

an Ihn machen könne. Er hätte Etwas fürs Vaterland 

thun können: Er that sehr viel. 

In Gesellschaft einiger unsrer bekanntesten Patrio­
ten bildete Er eine Sozietät, deren Einwürkung auf 

alle Zweige der Gemeinnützigkeit in unsrer Provinz sich 
ausdehnen sollte. Der Plan wurde dazu entworfen, und 

Er gab zu dessen Ausführung ein Capital von 40,000 

Rthlr. Alb. her. — Doch darf man nicht glauben, daß 

dieser würdige Mann, auf diese ansehnliche Schenkung 

stolz, sich eine Art von gesetzgebender Autorität bey der 
Sozietät angemaßt habe. Seine Vorschläge waren nur 

die Frucht des edlen innern Drangs nützlich zu seyn. 

Alle seine Ideen zu diesem Plane werden mit der größten 

Bescheidenheit vorgetragen, und dem prüfenden Urtheile 

der künftigen Gesellschaft unterworfen. 
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Sobald das Werk so weit gediehen war, ergänzte 

sich die Gesellschaft bis zu i z Mitgliedern, welche nun die 
vollständige Sozietät bildeten, und sich zu einem gewissen 
jährlichen Beytrag verpflichteten. 

Allein der patriotische Stifter, dessen Namen jeder 
jivländernur mit Rührung nennenwird, erlebte dieFrüchte 

seines edlen Eifers nicht. Der Wunsch, die Entstehung 
der Sozietät sanktioniren zu lassen, einige ungünstige Um­
stände und Schwierigkeiten, die bey jeder neuen Sache, 

auch bey der besten, sich einzustellen pflegen, verzögerte 
die völlige Bildung der Gesellschaft um drey ganze Jahre. 

Der edle Mann starb inzwischen, und sah kaum die Mor-
genröthe eines Tages, der seinem wohlwollenden Herzen 

der schönste seines lebens geschienen hatte. Mit dem 
Jahre 1796 nahmen die Zusammenkünfte der Mitglieder 

ihren ̂ Anfang. Es waren noch keine förmliche Sitzungen 
sondern blos Versammlungen, in welchen die Verfassung 

der Gesellschaft nach den Absichten des Stifters festgesetzt 
wurde. 

V e r f a s s u n g  d e r  S o z i  e t a t .  

H.. Allgemeine Gesetze. 

Die Gesellschaft, welche ursprünglich sich den Namen 
einer gemeinnützigen Sozietät gegeben hatte, wurde bewo­

gen, das zweyte Prädikat sich beyzulegen, um anzuzeigen, 

daß ihre gemeinnützigen Bemühungen hauptsächlich auf 
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Verbesserung der Oekonomie abzwecken. Daher helßt sie 

gemeinnützige und ökonomische Sozietat. 

§. i. 

Der Fond von 40,000 Rthlr. Alb., welchen der 

wohlthätige Stifter zum Besten der Gesellschaft hergege­
ben hat, wird gegen sichere gerichtliche Hypothek auf 

Grundgüter ausgeliehen, um die gesetzmäßigen Z'nsen 

davon zu ziehen und zu gemeinnützigen Zwecken zu ver­

wenden. 

§. 2. 

Die Sozietät besteht aus einer bestimmten Zahl von 

,z ordentlichen Gliedern, welche aus dem livländischen 

Adel gewählt werden, und aus einer unbestimmten Zahl 

von Ehrenmitgliedern ohne Unterschied des Rangs und des 

Vaterlands. Sowohl die ordentlichen als die Ehren­

mitglieder werden durch das Ballotiren gewählt. 

§. Z. 

Die Herrn General-Gouverneur und Gouverneur der 

Provinz, sind vermöge dieser Würden, die ersten Ehren­

mitglieder, und haben überdieß Sitz und Stimme. 

§. 4. 

Die Gesellschaft dirigirt sich selbst unter dem Vorsitze 

eines Präsidenren, welcher alle Jahre durch die Mehrheit 
der Stimmen gewählt wird. -



§. 
Da in einer solchen Gesellschaft bloß Gemeinnützig­

keit bezweckt wird, so nehmen, zur Vermeidung aller 

Rangftreitigkeiten die Mitglieder ihre Stellen in jeder 

Sitzung nach Belieben. 

§ . . 6 .  

Die Sozietat halt jährlich zwey General-Sitzungen, 
welche mehrere Tage hintereinander dauern, die Eine zu 

Johannis, d:e Andere zu Anfang Dezembers. Da viele 

Mitglieder das ganze Jahr hindurch auf ihren Gütern oft 
entfernt von dem Orte der Sitzungen wohnen, so wird der 

Tag des Anfangs der Sitzungen immer vier Wochen vor­

her bestimmt und jedem Mitglieds bekannt gemacht. 

§. 7» 

Außerdem werden noch spezielle Sitzungen gehalten, 
deren Tag nach den Umständen in der letzten Sitzung, oder 

wenn der Präsident es für nöthig erachtet, festgesetzt wird. 

§. 8. 

Keine Versammlung kann im Namen der Sozietät 

Beschlüsse fassen ohne Zustimmung von wenigstens sieben 
Mitgliedern. 

§. y. 

Die Sozietat wird zu Ende jedes Jahrei ihre Ver­
handlungen, während demselben, durch den Druck bekannt 

machen, gleichfalls auch die Abhandlungen, welche von 



ihren Mitgliedern oder von Andern eingereicht oder einge­

schickt und der Bekanntmachung werth befunden werden. 

Diesen Verhandlungen wird sie die Rechenschast über die 

Verwendung aller ihrer Einkünfte beyfügen. 

§ .  IO.  

Von allen Abhandlungen, die die Sozietät enthal­
ten wird, kann keine unter ihrem Namen erscheinen, be­

vor die in derselben enthaltene Vorschläge durch die Sozie­

tät praktisch geprüft, und von derselben nicht nur für mög­

lich und gut, sondern auch für ausführbar befunden wor­

den. Nur solche Abhandlungen können hierin Ausnahme 

leiden, welche keine Vorschläge, sondern Nachrichten ent­
halten. Aber die Sozietät wird keine Mühe ersparen um 

sich von der Zuverlässigkeit der Nachrichten zu überzeugen. 
Sämmtliche Abhandlungen werden nach Verlangen mit 

oder ohne Namen der Verfasser gedruckt. 

k. Von den Aemtern der Sozietät. 

§. Ii. 

Die Sozietät wählt sich einen Präsidenten, einen 
Schatzmeister und einen beständigen Sekretär, welchem 

letztem ein ArchwariuS beygeleaet wird, um ihm in der 

Führung der Geschäfte behülflich zu seyn» 

§. 12. 

Der Präsident, wie auch der Schahmeister werden 
aus der Mitte der Mitglieder gewählt. Hingegen bindet 
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sich die Sozietat, bey der Wahl des Sekretärs, nicht an 

ihre Glieder. 

§. iZ. 

Diese Wahlen, wie auch die der neuaufzunehmen­

den Glieder der Gesellschaft, geschieht mittelst des Ballo-

tirens durch die Mehrheit der Stimmen. Der beständige 

Sekretär und Archivarius genießen einen jährlichen Gehalt. 

a) Pflichten des Präsidenten. 

§. -4. 

Der Präsident, als Vorsitzer der Sozietät, hat die 
Pflicht auf sich, für die Erhaltung der Ordnung in den 

Sitzungen zu sorgen, und auf die regelmäßige Führung 

der Geschäfte auch außer denselben ein wachsames Auge zu 

haben. 

In dieser Absicht ist ein Regulativ von der Sozietät 

gemacht worden, nach welchem die Geschäfte wahrend 
den Sitzungen auf einander folgen sollen. Nach Anlei­

tung dieses Regulativs bringt der Präsident die Gegenstan­

de zur Deliberation. 

§. 16. 

Das Protokoll jeder Sitzung wird von demselben und 
von sammtlichen gegenwärtig gewesenen Mitgliedern un­

terschrieben. Er unterschreibt auch alle Abhandlungen oder 

Aufsätze im Manuskript, welche die Sozietät drucken läßt. 

Im Drucke aber werden die Aufsätze, Verhandlungen, 



Bekanntmachungen :c. nur von dem bestandigen Sekretär 

im Namen der Sozietät unterschrieben. 

§. i?. 

Der Präsident kann nach Beschaffenheit der Umstän­

de die Sozietät zu einer außerordemlichen Sitzung zusam­

men berufen. 

i8» 

Der Präsident hat in der Regel, wie fedes ordentli­

che Mitglied, nur eine Stimme. Ist aber die Stim-
menzahl in einer Verhandlunq auf beiden Seiten gleich, 

so giebt Er durch seinen Beytritt zu der neuen Meynung 

den Ausschlag. 

§. -8. 

Wenn ein Präsident sein Amt niederlegt, welches zu 

Ende jedes Jahres geschieht, so läßt er durch den Sekre­

tär einen summarischen Aufsatz über alle Verhandlungen 

der Sozietät, während dem Jahre seines Vorsitzes, in der 
Dezember General-Sitzung vorlesen, und untersucht und 
quittirt mit allen gegenwärtigen Gliedern die Rechnungen 

des Schatzmeisters; dann wird zur Wahl eines neuen 

Präsidenten geschritten. 

d) Pflichten des Schatzmeisters. 
H. 2O. 

Das Amt eines Schatzmeisters ist permanent, fo 

lange als die Gesellschaft und der dermalige Schatzmeister 

es für gut finden. 



§. 21. 

Der Schatzmeister hat alle Gelder der Sozietat in 

Empfang zu nehmen, darüber im Namen der Sozietät 

zu quittiren, sie zu verwahren und zu verwalten, und hat 

hierüber alle Verantwortlichkeit eines negotiorum 

ris aus sich. 

§. 22. 

Er wird ein von der Sozietät beglaubigtes sogenann­

tes Schnurbuch halten, worinn die Einnahme und Aus­

gabe der SozietätSgelder, wie auch alles das, was zur 

Verisication der Rechnungen nöthig ist, enthalten seyn soll. 

§ .  2 Z .  

Er hat alle Auszahlungen im Namen der Sozietät 
zu besorgen, kann aber keine SozietätSgelder als auf Ver­

ordnung der Sozietät oder Anweisung des Präsidenten 
ausgeben. 

§. 24. 

Er hat überhaupt die Pflicht auf sich in allen Ein­
nahmen und Ausgaben im Namen der Sozietät für das 

Beste der Sozietät zu wachen. 

§. 25. 

In der letzten General-Sitzung jedes Jahres legt der 

Schatzmeister die ganze Rechnung dieses Jahrs der Sozie­

tät vor, welche sie untersucht, und mit dem Präsidenten zur 

künftigen Sicherstellung des Schatzmeisters quittirt. 



c) Pflichten des beständigen Sekretärs. 

§. 26. 

Das Amt eines beständigen Sekretärs ist permanent, 

so lange es die Soziet.it und der dermalige Sekretär für 

gut finden. Im entgegengesetzten F^lle muß jeine sechS-
monatliche Aufkündigung vorausgehen. 

§. 27. 

Der Sekretär darf ohne Einwilligung der Sozietät 

kein anders Amt oder die Advokatur übernehmen. Daher 

ist ihm ein verhältnißmässlger Gehalt von der Sozietät 

zugesichert worden. ? 

§. 28. 

Ohne besondere Erlaubniß der Sozietät darf er sich 
nicht auf lange Zeit aus der Stadt entfernen. Der Prä­

sident kann ihm für sich auf 14 Tage Urlaub ertheilcn, 

jedoch nicht öfters als viermal im Jahre. 

H. 29. 

Er führt das Protokoll der Sitzungen, und sorgt da­

für, daß eine vom Archivario mundirte Abschrift jeder 

Sitzung auf dem Tische liege. 

§. Zv. 

Er führt ein Journal aller vorkommenden Gegen­

stände der Deliberutionen, welches ebenfalls, wie auch das 

von der Sozietät bestimmte Regulativ, bey jeder Sitzung 

auf dem Tische liegen soll» 



§. Zl. 

Er besorgt im Namen der Sozietat und unter Di--

rektion des Präsidenten den Briefwechsel, und stattet bey 

jeder Sitzung von den eingelaufenen Briefen, Nachrich­

ten, Abhandlungen und dem Fcrtgange der Ihm sonst 

aufgetragenen Geschäfte Bericht ab. 

§. Z2. 
Mit Beyhülfe des Archivar» besorgt Er das Archiv, 

die Bibliothek und die Modellen-Sammlung der Sozie­

tät; über die zwey letztern werden Katalogen gehalten. 

§-
Er hat die Pflicht auf sich, die Protokolle, Abhand--

lungen, Bücher und Modelle der Sozietät Jedermann, der 

es verlangt, sehen und durchlesen zu lassen. Es darf aber 

nichts davon aus dem Hause, ohne Erlaubniß des Präsi­

denten ausgegeben werden, die Mitglieder ausgenommen, 

welche das Recht haben auf eine bestimmte Zeit gegen 

ihren Revers was ihnen beliebt zu sich zu nehmen. 

§. Z4-

Er besorgt den Druck alles dessen, was im Namen 

der Sozietät gedruckt werden soll. 

§. 35-
Er liest zu Anfang jeder Sitzung das Protokoll der 

letztern, worauf es von dem Präsidenten und den anwe­

senden Mitgliedern unterschrieben und von Ihm contra-

signirt wird. Dann trägt Er unter der Direktion des 

Präsidenten alles vor, was Er vorzutragen hat. 



§. z6. 

Er erhalt von Zeit zu Zeit aus dem Schatze der So­

zietät und auf Anweisung des Präsidenten kleine Summen 
zu Kanzley und andern von der Sozietät bewilligten Aus­

gaben , und stattet von denselben Rechnung der Sozietät 

ab. Zu Ende jedes Jahres werden diese Rechnungen zur 
Sicherstellung des Sekretärs von dem Präsidenten quittirt, 

und den allgemeinen Rechnungen der Sozietät einverleibt. 

§. Z7-

Außer diesen bestimmten laufenden Geschäften hat 

der beständige Sekretär die Pflicht auf sich, mit Gegen­

ständen der Gemeinnützigkeit sich sonst zu beschäftigen und 
das Resultat dieser seiner freyen Arbeit von Zeit zu Zeit 

der Sozietät vorzulegen, welche sie alsdann zu Gegen­

ständen ihrer Beratschlagungen machen wird. Er wird 

sich bemühen, von neuen Einrichtungen und praktischen 
Erfindungen, welche in jivland mit Nutzen angewendet 

werden können, sichere Nachrichten einzuziehen, und die 
Quellen und Gründe dafür der Sozietät ebenfalls zur Be­

ratschlagung vorlegen. Kurz, Er soll sein Möglichstes 

thun, um den Endzweck der Sozietät zu befördern. 

§. Z8. 

Zu diesem BeHufe und zum Gebrauche für die Mit­
glieder der Sozietät wird eine Bibliothek und Modellen-

Sammlung angeschaft und ununterbrochen fort an ihrer 
Vermehrung gearbeitet werden. 



15 

6) Pflichten des Archivarius. 

' ! §. Z0» 

Wann der Sekretär aus irgend einer Ursache den 

Sitzungen nicht beywohnen kann, so muß der Archivarius 

an dessen Stelle das Protokoll führen. Sonst ist Er 

nicht verpflichtet den Sitzungen beyzuwohnen. 

§. 4O. 

Er hat mundirte Abschriften der Protokolle und Bey-

lagen, und sonst alles dessen, wovon Abschriften nothig 

smd, unter der Anleitung des beständigen Sekretärs, zu 

verfertigen. 

§. 
Er soll dem Sekretär in der Fuhrung der Katalogen 

und Einrichtungen des Archivs, der Bibliothek und der 

Modellen-Sammlung behülflich seyn. 

e) Pflichten der ordentlichen Glieder und der 
Ehren-Mitglieder. 

§. 42. 

Jedes ordentliche Mitglied verbindet sich bey seiner 

Aufnahme in die Sozietät zu einem jährlichen, von feiner 

Wlllkühr abhängenden Geldbeytrag, welchen Er, jedes 

Halbjahr, so lang Er Mitglied der Sozietät bleibt, prä­

numerando bezahlt. Von dieser Regel smd nur die Glie­

der ausgenommen, welche aus der Familie des Stifters 

in gerader Linie abstammen. 



§. 4Z. 

Ohne an Anlieferung von Abhandlungen zu bestimm­

ten Zeiten gebunden zu werden, ist jedes ordentliche Mit­

glied verpflichtet, sowohl für sich selbst, als auch in Ge­

sellschaft mit den Uebrigen, zur Beförderung des allge­

meinen Besten und der Arbeiten der Sozietät, aus allen 

seinen Kräften, beyzutragen. 

§. 44-
Von den ordentlichen Gliedern erwartet die Sozie­

tät, daß sie im Ganzen von keiner Sitzung, ohne recht­

mäßige Ursache ausbleiben werden. Die auf dem lande 

auf immer wohnende Glieder werden wenigstens den Ge­

neral-Sitzungen beyzuwohnen sich bemühen. 

§. 45-
Jedes auf dem lande wohnende Mitglied wird er­

sucht, so oft es nach der Stadt kommt, seine Ankunft und 

Wohnung dem Sekretär der Sozietät anzuzeigen, damit 

dieser Ihm von den Sitzungen, die während seiner Abwe­

senheit etwa gehalten würden, Nachricht ertheilen könne. 

§. 46. 
Ein Ehrenmitglied hat das Recht den Sitzungen der 

Sozietät mit der Prärogative einer Theilnahme an den 

Beratschlagungen beizuwohnen. 

§. 47-
Er hat zur Pflicht, durch gemeinnützige Beobachtun­

gen, Nachrichten, Abhandlungen :c. an die Beförderung 

des Zwecks der Sozietät zu arbeiten. 

(5. Grund-
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Grundsätze der Sozietät. 

Die Sozietat beabsichtigt nur Gemeinnützigkeit im 

strengsten Verstände. Das Wohl dieses Landes, in so 

fern es durch die vereinigten Kräfte einzelner Privat-

Männer unter dem Schutze der Gesetze befördert werden 

kann, das ist ihr Zweck. Die Land- und Stadt-Wirth-

schaft, die Haus-Wirthschast, und allerley nützliche An­

stalten, das ist ihr Würkungskreis. 

Allein, um diesen Endzweck zu erreichen, hat sie 

vorzüglich zwey entgegengesetzte Klippen zu meiden. Als 

Gesellschaft, die das Gute würklich befördern, nicht blos 

zeigen will, muß sie eine praktische Sozietät seyn und sich 

vor Untersuchungen hüten, welche keinen unmittelbaren 

Nutzen haben. Sie soll 'aber auch nicht, aus Furcht vor 

der bloßen Spekulation, in eine übertriebene Empirie ver­

fallen. Gründliche Theorie muß stets die Erfahrung lei­

ten, und vernünftige Erfahrung die Theorie in den Schran­

ken der unmittelbaren Nützlichkeit erhalten. 

Besonders aber macht sichs die Sozietät znm Gesetze 

nichts auf bloße Treue und Glauben anzunehmen und an-

jurühmen, es scheine durch Journale und Zeitungen noch 

'o sehr bewährt, theils weil eö bekannt ist, daß ökononü-

che Nachrichten manchmal die Schranken der bloßen histo­

rischen Wahrheit überschreiten, theils auch, weil oft das 

^lima, die Lage und Produkte eines Landes, die Sitten, 

Gebräuche und Menge seiner Einwohner dort Etwas mög-

ich machen, was anderswo vielleicht unausführbar ist. 

B 



Daher wird die Sozietat durchaus nichts der allgemeinen 

Nachahmung in diesem Lande empfehlen, was sie nicht 

selbst als für dieses Land ausführbar durch Erfahrung 
anerkannt haben wird. 

Dieser schwere aber sichere Gang wird Sie meistens 
auf Nachahmung führen. Oft aber auch werden ganz 
neue Versuche nöthig seyn. In beyden Fällcn wird Sie 
getreu referiren, was Sie erfahren haben wird, und die 

mißlungenen Versuche so gut als die geglückten erzählen, 

in der Hosnung, daß auch jene nicht ganz ohne Nutzen 
seyn werden. 

In der Nachricht an das livlandische Publikum von 

ihrem Daseyn und angehender Thatigkeit, hat die Sozie­
tät jeden Freund der Gemeinnützigkeit um Beytrage aller 

Art, Nachrichten, Abhandlungen, Zeichnungen, Model­
le :c. gebeten. Sie wiederholt diese Bitte nochmals an 

alle Freunde des Guten, mit der Versicherung, daß Sie 
von jeder Art von Beytrag, den nach ihren Kräften und 

Einsichten besten möglichen Gebrauch machen wird. 



F o r t g a n g  d e r  S o z i e t a t  

seit ihrer Entstehung bis Ende des Jahrs 1796. 

Geschichte derselben. 

Ais schon bey Lebzeiten des Stifters der Sozietät ver­
einigten iz Mitglieder waren: 

Se. Excellenz, der Herr Geheime Rath, Vice-Gouver­

neur und Ritter, Baron von Campenhausen. 

Se. Excellenz, der Herr würkliche Etatsrath, Gerichtshof-
Präsident und Ritter Baron von Budberg. 

Der Herr Collegien-Rath und Oekonomie-Directeur von 

Richter.^. 
Der Herr Collegien-Rath von Järmerstedt. 
Der Herr Kreismarschall von Taube. 
Der Herr Kreismarschall von jiphart. 

Se. Excellenz, der Herr würkliche Etatsrath von Berg. 

Der Herr Gewissensgerichts-Assessor von Zimmermann. 

Der Herr Hofrath und Gewissensgerichts - Assessor von 
Rennenkampss. 

Der Herr Oberkonsistorial-Präsident, Graf von Mellin. 

Der Herr Gouvernements-Marschall, Obrist und Ritter 
von Sivers.' 

Der Herr Kreismarschall von Hartwiß. » 

Der Herr Oberkonststorial-Assessor von jöwenstern. 

Der im Dezember 1795 berufene bestandige Se­

kretär, der auch bis jetzt diese Stelle vertreten hat, ist der 
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damals in Livland privatisirende Herr Professor Parrot 

der jüngere. 
Aus ihrer Mitte wählte die Sozietät Se. Excellenz 

den Herrn wirklichen Etatsrath von Budberg zu ihrem 

Präsidenten und den Herrn Kreismarfchall von Taube zu 

ihrem Schahmeister; da Eins ihrer Glieder, der Herr 
Collegienrath von Järmerstedt schon vor der ersten Ver­

sammlung gestorben war, so besehte die Sozietät dessen 

Stelle durch Ernennung des Herrn GerichtShosS-Asscffors 
von Blanckenhagen, ältesten Sohn des Stifters zum or­

dentlichen Mitgliede. 
Kaum hatte die Sozietät das Wesentliche ihrer Ver­

fassung bestimmt, für die Anlegung ihres Kapitals gesorgt, 

die nothwendigsten häuslichen Einrichtungen getroffen und 
einige Arbeiten angefangen, als Sie schon im Herbste des 

ersten Jahrs ihres Da'eyns einen sehr empfindlichen Ver­

lust durch den Tod ihres Ihr unvergeßlichen Präsidenten 

erhielt. Er starb zu der Zeit, da die misten Mitglieder 

noch auf ihren Landgütern waren, und so fand sich die Ge­

sellschaft bald nach ihrer Entstehung gleichsam verwaiset. 
Der Herr Kreismasschall von Taube eröfnete als 

Stellvertreter des Präsidenten die nächste Sitzung durch 
die Ankündigung des großen Verlustes, welchen die So­

zietät durch den Tod ihres Präsidenten erlitten hatte, und 

der beständige Sekretär hielt eine Rede zum Andenken des 

verewigten Präsidenten. 

Darauf wurde zur Wahl eines neuen Präsidenten 

für das Ende dieses Jahrs und für das künftige Jahr ge­



schritten, welche ans Seine Excellenz den Herrn wörtli­

chen Etat^rath von Berg fiel. Unter dessen Vorsitze, wel­
cher durch eine Rede Sr. Excellenz in der folgenden Sitzung 
begann, knüpfte die Sozietät die Reihe ihrer Arbeiten mit 
neuem Eifer wieder an. 

Die erledigte Stelle eines ordentlichen Mitglieds 

wurde durch den Herrn August von Sivers zu Eisekühl, 

besetzt. 

L. Arbeiten der Sozietät. 

Es folgt schon aus der Verfassung der Sozietät, daß 
die Arbeiten, die Sie dem Publikum jährlich vorlegen 

wird, nicht sehr zahlreich seyn können, weil Sie alles 
durch sich selbst erprobt. Allein diese allgemeine Bemer­
kung gilt besonders von dem ersten Jahre, da Sie in die­

sem Zeiträume auf so manchen ungünstigen Umstand stieß, 
und sich noch mit vielen Vorarbeiten beschästigen mußte. 
Aus diesen Gründen hätte sich die Sozietät enthalten, 
ihre diesjährigen Verhandlungen bekannt zu machen, 

wenn diese jährliche Bekanntmachung nicht Eins ihrer Ge­

setze wäre. Ihnen getreu zu bleiben, theilt Sie folgen­
des mit: 

Gesundhei tL-Unter r ich t .  Das ers te ,  womi t  
die Sozietät sich beschäftigte, war die Gesundheit des hie­
sigen Landvolks. Nach reiser Ueberlegung und Abwägung 

de? Umstände fand sichs, daß die Sozietät vor erst die 
Verfertigung eines vollständigen Gesundheits-Unterrichts 

für dieses Land befördern müsse, und zwar, weil der 
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hiesige Landmann durch seine Umstände genöthiget wird, 
sich in seinen Krankheiten meistens an seinen Guthsherrn 

zu wenden, so ist es vorerst Bedürfniß, die Guthsbesitzer 
selbst und den übrigen aufgeklärtem Theil der jand-Ein-

wohner gehörig zu unterrichten. Daher soll das Werk 
einstweilen für diese letztere Klasse allein geschrieben wer­

den, dabey aber bloß den Gesundheitszustand der Letten 

und Ehsten zum Gegenstand haben. 
Die Sozietät hat dabey alle Einwendungen beherzi­

get, die man, sehr oft mitRecht, wider die populäre Arzney-

künde gemacht hat. Sie ist auch vollkommen überzeugt, 

daß der werdende GesundheitS-Untecricht den Mangel an 

guten Aerzten nie ganz ersetzen wird. Sie bedachte aber 
ondrerseics, daß, wenn ja alltägliche Empirie gelitten 

werden soll, welches wohl noch lange Zeit nothwendig 

seyn dürfte, es immer besser fey, dem Empiriker einen 

doch öfters sichern Wegweiser an die Hand zu geben. 
Diese Gründe und andere, welche denkende Männer 

leicht finden werden, haben die Sozietät bewogen auf die 

Verfertigung eines livlandischen GesundheitS-Unterrichts 
eine Prämie von 500 Rubeln durch Publikation folgender 

Preißaufgabe zu setzen. 

P r e i  ß a u fg a b e. 
Die livländische gemeinnützige und ökonomische So­

zietät wünscht daß ein brauchbarer Gesundheits-Unterricht 
' für Livland bearbeitet werde; und da Sie überzeugt ist, 

daß die Bearbeitung der populären Arzneykunde mehr als 



gewöhnliche Kenntnisse und Fleiß erfordert, so bietet Sie 
einen Preiß von 500 Rubel B. A. für die beste Bearbei­

tung e ines so lchen Werks,  welches a l lenfa l ls  der  l i v  lan­
disch e Landarzt berittelt werden könnte, an, und ladet 

alle inländische Aerzte zur Concurrenz ein. Dabey macht 
Sie folgende Anmerkungen: 

1) Der angeführte Titel bleibt allen Modifikationen 

unterworfen, welche die Herren Concurrenten nach Erwä­

gung der folgenden Punkte vorzuschlagen belieben werden. 

2) Das Werk soll die Gesundheit des livländifchen 

und ehstmschen Landvolks allein betreffen. 
z) Es soll aber für die gebildeter» Klassen der Ein­

wohner, nemlich die Grundbesi^er, Pastoren und Verwalter 
in deutscher Sprache geschrieben werden, damit sie in den 

Stand gesetzt werden, für die Erhaltung und Herstellung 

der Gesundheit des Landmann.es so viel als möglich zu sorgen. 

4) Diese Absicht setzt die Einrichtung einer land-
apothek voraus, aus welcher die nöth'.gen Medikamente 
genommen werden sollten. Eine solche Londapothek könnte 

auf jedem Guthe angeschast werden, und unter der Auf­

sicht des GuthsbesitzerS, oder sonst einer vernünftigen Per­

son, welcher man solche anvertrauen dürfte, stehen. 
5) Die in dieserLandapothek enthaltenen Medikamente 

müssen von solcher Beschaffenheit seyn, daß ein geringer 

Fehler in der Dosi keinen ansehnlichen Schaden verursa­
chen könne. Sollten aber Arzneyen bedenklichen und vor­

sichtigem Gebrauches, der Vollständigkeit wegen, ausge­

nommen werden, so müßten sie wo möglich schon in gehö­



rigen Portionen abgetheilt seyn. Im Buche müßte ihre 

Gefährlichkeit durch ein besonderes Zeichen angedeutet 

werden. 
6) Diese Vorsicht, wie auch überhaupt der Endzweck 

des Ganzen, setzt die größte Eiufachheit in der Zahl, Wahl 
und Gebrauch der verordneten Mittel voraus. Der Ver­

fasser muß stets vor Augen haben, daß er für Nichtärzte 

schreibt. In dieser Rücksicht möchten vorzüglich die soge­
nannten Hauskuren, wenn sie nun von einer vernünfti­

gen Arzneykunde gebilligt, zu empfehlen seyn. 

7) Die inländischen Arzneyen müssen stets den auSs 
ländischen vorgezogen werden, wenn man mit denselben 

die nemliche Absicht erreichen kann. Das nemliche gilt 

von den wohlfeilem unter den ausländischen. 

8) In den vorgeschlagenen Kuren müssen wo möglich 
nur die Symptome angeführt werden; die Kurmethode 

darf sich nicht in die Klassifikation der Krankheiten und in 
den Gebrauch der kunstmäßigen allgemeinen Krankheits-

Namen einlassen, weil ein Nichtarzt unmöglich alle Fälle 
gehörig fassen kann, die der Arzt unter jeden allgemeinen 

Krankheits-Namen begreift, und wird leicht durch diese 

Namen und einige Symptome irre geführt, und sieht oft 

Krankheiten da wo ein unbedeutender Zufall ist. Jeder 
verständige Arzt wird bald einsehen, daß diese Forderung 

nicht leicht, am allerwenigsten von einem blos empirischen 

Arzte, zu befriedigen ist. 
9 )  Der Inhalt des Werks wird folgender seyn: 

H.. Diatische Vorschriften. 
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a) Allgemeine diätische Vorschriften. 

k) Spezielle diätetische Vorschriften in gewissen allge-
» meinen Krankheiten, wobey man nicht immer Me­

dikamente braucht. 

e) Bekämpfung der im lande üblichen schädlichen 
Hauskuren, und dergl. 

L. Verhaltungsregeln in plötzlichen, besonders in chirur­

gischen Zufällen. 
L. Beschreibung der äußern und innern Krankheiten, wel­

chen das hiesige Landvolk in jedem Alter und in jeder 

Jahrszeit ausgesetzt ist, nebst genauer Bezeichnung 
aller derjenigen Symptomen, welche nicht über die 

Sphäre des Nichtarztes sind. 
O. Behandlung dieser Krankheiten und Zufälle, so weit 

sie für den Nichtarzt ausführbar ist, mit den dazu 
dienlichen Rezepten. Bestimmung der Fälle wo die 

Hülfe des Arztes nothwendig ist und wird. 
L. Bemerkung der Symptome, welche anzeigen, daß 

man sich in der Behandlungsart der Zufälle geirrt ha­
be. Angabe der Mittel, wodurch man den Fehler 

verbessern kann. 
Benennung alles des zu einer iandapothek Benöthig-

ten, nebst den Kennzeichen der Güte der Ingredienzien, 

Vorschriften zu ihrer Erhaltung, allenfalls auch An­
zeige ihres taxenmäßigen Preises, und des Orts, wo 

sie zu haben sind. 
iO) Die-Sozietäc bestimmt hiedurch keinesweges die 

Ordnung, in welcher die Materien abgehandelt werden 
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sollen, sondern überlaßt sie ganz den Einsichten der Herren 
Concurrenten. 

11) Die Sozietät setzt zur Concurrenz die Zeit von 
der Publikation dieser Preißausgabe an bis zum i slen Ju­

lius 1798 aus. Bis dahin müssen alle Preißschristen bey 
dem beständigen Sekretär der Sozietät eingelaufen seyn, 

und zwar mt den gewöhnlichen Vorsichten des Motto und 

des ve siegelten Namens ihrer Verfasser. 

12) Um ihre Absicht in ihrer ganzen Ausdehnung zu 

erreichen, findet sich die Sozietät bewogen, noch folgende 
Bedingungen zu machen: 

2) Da ein einzelner Arzt das Local in ganz Livland 

nicht leicht überall gleich gut kennen wird, und das 
verlangte Werk doch für dieses Land eines allgemei­

nen Gebrauches fähig seyn soll, so behält sich die 
Sozietät das Recht vor, aus einer nicht gekrönten 

Abhandlung Et-vas zu benutzen, welches der ge­

krönten Schrift mangeln möchte. 
I)) Die Sozietät wird der benutzten Abhandlung ein 

verhältnismässiges Accessit zu erkennen. 

e) Die Ergänzung der gekrönten Preißschrift kommt 

' ih em Verfasser zu. 
i z) Die Beurtheilung der Preißschristen und Zuer-

kennung des Preises wird von der Sozietät in Gemeinschaft 

mehrerer erfahrner Aerzte geschehen. 
Die Sozietät entschloß sich zu dieser Ankündigung 

von mehr als gewöhnlicher Ausdehnung, um desto sicherer 

zu seyn, daß ihre Absicht erreicht wird, und um sich nicht 



in die Notwendigkeit zu versetzen, manche an sich viel­
leicht sehr gute, über nicht entsprechende Abhandlung hint­

ansetzen zu müssen. 

Wann die Sozietät durch ein zweckmäßiges Werk 

diese Absicht erreicht haben wird, so wird Sie eine neue 
Prämie auf den besten kurzen Auszug aus demselben in 

beiden Landessprachen setzen, ein Auszug der dem jetzigen 

Grade der Kultur der Letten und Ehsten angemessen seyn 

soll, auf daß er ihnen mit Nutzen in die Hände gegeben 
werden könne. 

Bey der Fortsetzung ihrer Betrachtungen über die 

Gesundheit des Landvolks fand die Sozietät, daß die Klei­
dung unsrer Landleute im jetzigen Zustande einer Verbesse­

rung zur Erhaltung der Gesundheit bedürfe. 

Holzschuhe. Die Kleidung des Landmanns im 

Ganzen ist für das hiesige Klima in jeder JahrZzeit ziem­
lich gut, und wird noch überließ ganz aus den LandeS-

Produkten, und, bis auf den Filzhut, durch diejenigen, 

selbst, die sie brauchen, bereitet. 
So gut aber für den Leib gesorgt ist, so unzureichend 

ist es sür die Füsse. Wer die Pasteln aus Bast oder 
schlechtem Leder gesehen hat, kennt auch den schlechten 

Dienst, den sie leisten. Bey nassem Wetter ist der Fuß 
darin schlimmer daran, als wäre er nakt, weil die so po­

röse Materie die Nässe beständig anzieht, und den Fuß in 

einem ununterbrochenen kaltfeuchten Zustande erhält. Nur 

die im Norden üblichen Badstuben (eine Art Dampfbäder) 
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können den schädlichen Folgen dieser Näße zum Theil vor­
beugen. 

Um die Pasteln durch Etwas gesundes und wohlfeiles 

zu ersetzen, beschloß die Sozietät an der Einführung der 
bekannten Holzschuhe zu arbeiten. Sie trug deshalb ihrem 
beständigen Sekretär auf, welche aus Würtemberg, wo 

sie vorzüglich gut und leicht gemacht werden, kommen zu 

lasten. Sie hat schon von dem Herrn legationsrath Parrot 

eine vollständige Anweisung zu ihrer Verfertigung erhal­

ten, und erwartet, mit-den nächsten Schiffen die dazu nö-

thige Werkzeuge, und einige Paare, an welchen man diese 

Ausarbeitung wird deutlich sehen können. Nach ihrer 

Ankunft wird die Sozietät den schicklichsten Weg einschla­
gen, die Einführung dieser gesunden und wohlfeilen Tracht 
in unserm lande zu befördern. 

Dreschmaschine.  Es g iebt  n icht  le icht  e in  
jand, wo die Einführung einer brauchbaren Dreschmaschi­

ne, besonders wenn sie durch Thiere oder Wasser getrie­
ben würde, nöthiger und auch ausführbarer wäre, als das 

hicsiqe. Das bewog die Sozietät sich frühzeitig mit die­

sem Gegenstände zu beschäftigen. 

Eine kritische Untersuchung der bisher beschriebenen 
oder der Sozietät bekannten Maschinen dieser Art über­

zeugte sie bald, daß man einen andern Weg einschlagen 

müsse als bisher. Sie erklärte daher, daß die Dresch­
maschine ein Gegenstand neuer Untersuchungen und Ver­

suche für Sie seyn müsse. 



Inzwischen erfuhr Sie, daß ihr bestandiger Sekre­
tär, schon che Er diese Stelle bekleidete, einige Versuche 

im Kleinen gemacht habe, welche zu der Hofnung eines 
glücklichen Erfolgs berechtigten. Er wurde daher ersucht, 

eine Zeichnung der von Ihm erfundenen Dreschmaschine 

vorzulegen. Die große Einfachheit des Mechanismus, 
und die auf praktischen Erfahrungen gegründete Berech­

nungen desselben, bewogen die Sozietät, den Bau dieser 

Maschine zu dekretiren. Er ist bereits schon angefangen 
und bald beendigt. In den Verhandlungen des künftigen 

Jahrs wird von dem Erfolge Nachricht ertheilt werden. 

Riegen und Niegenöfen. Man weiß, daß 
eine Riege eine Art von Scheune ist, in welcher das Ge­
treide in den Aehren gedörret wird. Da dieser Gegenstand 

mit dem vorhergehenden in genauer Verbindung steht, und 

bey e iner  bessern E inr ichtung der  Oefen und der  R igen 

der Holzaufwand und die Zeit des Trocknens beträchtlich 
gemindert werden können, so ertheilte die Sozietät ihrcm 

beständigen Sekretär den Auftrag, eine Construction für 
Oefen und Riegen anzugeben, in welchem die neuen Ent­

deckungen über das Feuer und die Ausdünstung vorteil­

haft benutzt seyn. Er führte diesen theoretischen Austrag 
aus, und der damalige Präsident übernahm die praktische 

Ausführung auf seine Kosten. Allein sein für die Sozie­

tät und für das ganze iand zu früher Tod hinderte Ihn 
daran. Sein Schwiegersohn, der Herr Oekonomie-Di-

recteur von Richter, Mitglied der Sozietät, wird künfti­

gen Sommer dessen Absicht erfüllen. 



Landbau. Die Sozietät, welche auch in diesem 
wichtigen Fache, so bald als möglich nützliche Versuche 

zu machen wünschte, ersuchte ihren Schatzmeister, etliche 
Modelle, die iandbau-Gerätschaft betreffend, aus St. 

Petersburg zu verschreiben. Durch die Güte Sr. Excel­

lenz, des Herrn würklichen Etatsraths von Engelhardt, er­
hielt Sie welche. Die Mitglieder der Sozietät theilten 

sich in den Austrag Experimente über dieselbe künftigen 

Sommer anzustellen. Ueber den Erfolg wird in den Ver­

handlungen des nächsten Jahrs Nachricht ertheilt werden. 

Fil tr i r--Maschine. Die wohlthätige Natur 
warnt uns durch einen oft unwiderstehlichen Eckel gegen 

. die Schädlichkeit des unreinen Wassers. Allein was hilft 

diefe Warnung, so lange unfre stadtischen Verhältnisse 

uns zur Notwendigkeit machen das Fluß-Wasser, c6 
mag klar oder trüb seyn, das ganze Jahr hindurch, zu 

trinken, und zur Zubereitung unsrer Speis n zu brauchen? 

In diesem Falle findet sich der größte Theil der Einwohner 
Riga's, und der meisten an Flüssen gelegenen großen 

Städten. 

Die Sozietät, welche dem Städte-Bewohner wie 

dem jandmann nützlich zu seyn wünscht, erfuhr daher mit 
Vergnügen, daß ihr Sekretär schon in Deutschland diesen 
Gegenstand glücklich bearbeitet hatte, und munterte Ihn 
auf, sein neues Sand-Filtrum auf Kosten der Sozietat 

zu bauen und zu vervollkommen. Es geschah diesen Som­
mer, und der Erfolg zeigte durch ununterbrochenen vier­



monatlichen Gebrauch und häufige Versuche, daß dieses 
Werkzeug, wegen seiner Einfachheit, seines leichten Ge­
brauchs und der Vollkommenheit, mit welcher das trübste 

Wasser, und namentlich das Düna-Wasser, ganz hell 
filtrirt wird, zur Würde eines Hausgeräth'es erhoben 
werden kann. 

Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese Filtrir-Ma­
schine mit den gehörigen Mod.ficationen fich überall an­

wenden lasse, wo man das Wasser sehr rein filtrirt haben 

will, so daß ein allgemeiner Nutzen sich davon hoffen läßt. 
Die Abhandlung darüber, welche die Grundsätze, 

nach welchen diese Maschine gebauet ist, enthalt, wurde 
in der Sozietät vorgelesen und unter den zu druckenden 

Abhandlungen aufgenommen. Sie wird in den Ver­

handlungen des nächsten Jahrs eingerückt werden. Einst­
weilen wird die Sozietät für dieses jand eine kurze Be­

schreibung dieses Werkzeugs und dessen Gebrauches in Pri-
vat-Haushaltungen drucken lassen. 

Gartenkalender. Der Herr Ober-Konsistorias-
Assessor von löwenstern, Mitglied der Sozietät, hat eine 

auf seine Kosten besorgte ehstnische Ausgabe von zoc» 
Exemplare des Holstschen Gartenkalenders übergeben, um 

in den ehstnischen Kirchspielen unentgeldlich ausgetheilt zu 
werden. Die Sozietät kaufte hierauf den Nest der letti­

schen Ausgabe des Herrn Rathsherrn von Holst, um in 

den lettischen Kirchspielen gleichfalls unentgeldlich ausge­
theilt zu werden. 



Stubenofen. Da die Sozietat wußte, daß il'-
beständiger Sekretär die Beschreibung eines von Ihm c-

fundenen Atubenofens in Deutschland bekannt gemacht 

hatte, so erfuchte Sie Ihn, ein Modell davon zu besor­
gen, und, nach gehöriger Beratschlagung darüber, ent­

schloß Sie sich, diesen Ofen im Großen ausführen zu 
lasten, um Experimente über dessen Haupteigenschaften 

anzustellen. Das Resultat wird künftiges Jahr bekannt 

gemacht werden. 

Im Namen der livlandischen gemeinnützigen und ökono­

mischen Sozietät. 

R iga,  lm Februar  179b.  Parrot, 

beständiger Sekretär. 

Der-



V e r z e i c h n i ß  

der  

E innahmen  und  Ausgaben  

der Sozietät 

für das Jahr 1796. 
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E i n n a h m e .  

Halbjährige Zinsen des Kapitals von vierzig­
tausend Reichsthaler Alb. - -

An jährlichen Beyträgen der Mitglieder für 
dieses Jahr: 

Von des Herrn Geheimen Raths, Vice-Gou-
verneurS und Ritters Baron von Campen­
h a u s e n  E x c e l l e n c e  - - - - - - -

Von des Herrn würklichen Etatsraths, Gerichts 
Hofs-Präsidenten und Ritters Baron von 
B u d b e r g  E x c e l l e n c e  - - - - - -

Von des Herrn würklichen Etatsraths von 
Berg Excellence . -

Von dem Herrn Collegienrath und Oeconomie-
Directeur von Richter - - , - -

Von dem Herrn Hofrath von Rennenkampf -
Von dem Herrn Gewissensgerichts-Assessor 

von Zimmermann - « - - - -
Von dem Herrn Oberkonsistorial-Präsidenten 

G r a f e n  v o n  M e l l i n  - - - - - -
Von dem Herrn Kreismarschall von Taube -
Von dem Herrn Krelsmarschall von Liphart -
Von dem Herrn Oberkonsistorial-Assessor von 

L ö w e n s t e r n  - - - - - - - - -
Vi.m dem Herrn GouvernementS-Marschall 

Obristen und Ritter von Sivers - -
Von dem Herrn Kreismarschall von Hartwifi 

Summa , 

Alb. 
Rthr. M. 
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A u s g a b  e .  

Deö beständigen Sekretärs jährlicher Gehalt für 
dieses Jahr 

Des Archivarius halbjähriger Gehalt 
Für ein Schnurbuch » « » » » 
Für ein Portefeuille » » » « -
Für die dießjährige Hausmiethe . » » 
Für Duzend Stühle » » » 
Für einen Tifch zu den Sitzungen « « » 
Für eine Decke von Wachstuch -- -
Für ein Bücher-Repositorium » « » 
Für Tintefässer und Glocke « 
Für Sckireibmaterialien aller Art 
Für Abschriften, ehe die Sozietät einen Archive 

rius hatte » - » » 
Für Holz 
Für Briefporto «»««-»» 
Für den Bau der Dreschmaschine -
Für 2vO Exempl. des Holstschen Gartenkalenderö 
Für die Filtrir-Maschine 
Für eudiometrische Versuche im hiesigen Nicolai» 

Armenhause » » « » . » 
Für das Modell eines NiegenofenS 
Für kleines Werkzeug - » , -
Für Reinigung der Zimmer -

Summa -> 
Ferner erhielt der beständige Sekretär für kleine 

lausende Ausgaben 

Folglich bleibt pro Laläo 
Summa 

Im Namen der livländischen gemeinnützigen und ökono­

mischen Sozietät 

R iga,  im Februar ,  1797. Parrot, 

beständiger Sekretär. 


